
Öffentliche Auflagen  
Am 15. Dezember 2009 / 5.Januar 2010 hat der Stadtrat folgende 
öffentliche Auflagen beschlossen:  

Katzenstrebelweg  

Widmung und Klassierung zwischen der Holzstrasse und dem Ka-
sperstöckweg als Gemeindeweg 2. Klasse 

Hätterenwaldweg  

Widmung und Klassierung zwischen der Gatterstrasse und dem 
Sitterstrandweg als Gemeindeweg 2. Klasse 

Hölderlinweg 

Klassierung und Widmung des Weges zwischen der Hölderlinstras-
se und der Peter-und-Paul-Strasse als Gemeindeweg 1. Klasse 

Auflagefrist: 18. Januar 2010 bis 16. Februar 2010 
Auflageort: Baudokumentation, Amtshaus / Neugasse 1, Büro 337 
Einsprachen gegen diese Vorhaben sind während der Auflagefrist 
schriftlich und begründet dem Stadtrat, Rathaus, 9001 St.Gallen, 
einzureichen.  
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